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Politik und Gesellschaf"&

Nach einer Mitte letzten Jahres in Kraft getretenen Revision des Umweltschutz-
gesetzes kénnen einige Vollzugsaufgaben der staatlichen Behdrden an 6ffentlich-
rechtliche und private Vereinigungen abgegeben werden. Dieser Beitrag schildert,
wie eine zweckmassige Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, Behérden und
Zertifizierern aussehen kénnte.

Umweltschutz nach 1SO-Norm

Das Verhaltnis zwischen Unternehmen, Behorden und Zertifizierern

Adresse des Autors

Jiirg Hofer, Dr. iur., Leiter der Stabsstelle
Umweltschutz BL, Rheinstrasse 29

4410 Liestal
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B Jiirg Hofer

Gut zehn Jahre nach der Einfiihrung
des Umweltschutzgesetzes und von etwa
einem Dutzend darauf abgestiitzter Ver-
ordnungen wird heute mehr denn je die
Frage gestellt, ob bzw. wie denn der Voll-
zug dieser rechtlich und technisch kom-
plexen Gesetzgebung iiberhaupt funktio-
nieren kann. Einerseits hort man immer
wieder von Vollzugsexzessen (d.h. von
widersinnigen, teuren und immer wieder
dndernden Auflagen), anderseits behaup-
ten viele Firmen, sie hitten noch nie
einen Umweltschutz-Beamten gesehen.
Das eine schliesst das andere keineswegs
aus: Es ist durchaus moglich, dass viele
Unternehmen, vor allem kleine und
mittlere (KMU), von den Umweltschutz-
behorden kaum oder nur selten kontrol-
liert werden. Und ebenso kann es sein,
dass sich eine Behorde geradezu in einen
Fall «verbeisst» und einen Betrieb inten-
siv «bearbeitet».

Uberlagert wird das Ganze seit einiger
Zeit durch wirtschaftliche Probleme vie-
ler Unternehmen. Umweltschutzanliegen
treten in den Hintergrund, die dazu noti-
gen Investitionen fiir Luftfilter oder
Abwasservorbehandlungsanlagen werden
als grosse Belastung empfunden. Gleich-
zeitig nehmen jedoch mehr und mehr Fir-
men ihre Verantwortung fiir die Umwelt
ganz selbstverstindlich wahr und versu-
chen von sich aus, alles Notige zur Ver-
minderung der Umweltbelastung zu un-
ternehmen. Diese Firmen fordern dann
aber von den Behorden eine gewisse An-
erkennung ihrer Eigenverantwortung und
lockere Ziigel beim Vollzug.

Die Mitte letzten Jahres in Kraft getre-
tene Revision des Umweltschutzgesetzes
versucht nun, derartige Schritte auf bei-
den Seiten zu unterstiitzen, und zwar mit
folgenden Instrumenten:

— Branchenvereinbarungen  (Art. 41a
USG)

— Auslagerung von Vollzugsaufgaben
auf offentlich-rechtliche Korperschaf-
ten oder Private (Art. 43 USG)

— Umweltzeichen oder Oko-Labels (Art.
43a USG)

— Umweltmanagement-Systeme  und

Oko-Audits (Art. 43a USG)

Alle diese Instrumente stossen in die-
selbe Richtung: Behorden und Wirtschaft
sollen sich nicht mehr als zwei erratische
Blocke gegeniiberstehen, sondern mit
Verstindnis fiireinander und kooperati-
vem Verhalten die gleichen iibergeordne-
ten Ziele anstreben. Diese Richtung ist
von beiden Seiten prinzipiell anerkannt
worden. Bis zu ihrer konkreten und kon-
sequenten Umsetzung werden allerdings
noch einige Hiirden zu nehmen sein.

Die 1SO-Vereinigung

Fiir Fachleute aus der Verwaltung sind
die ISO-Normen und die durch sie eta-
blierten Strukturen neu und nicht immer
durchschaubar. Die Normen werden von
der weltweit titigen, privaten ISO-Ver-
einigung (International Organization of
Standardization) geschaffen und sind
daher dem direkten Einfluss von Behor-
den oder politischen Instanzen entzogen.
Und sie werden auch von privaten Verei-
nigungen in den einzelnen Lindern um-
gesetzt und vollzogen. In der Schweiz ist
dafiir die Schweizerische Normenvereini-
gung (SNV) zustindig.
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Innerhalb dieser Normenvereinigung
gibt es eine Vielzahl von Abteilungen,
Ausschiissen, Sektor-Komitees, Speziali-
sierten-Komitees, «Agreement Groups»,
Arbeitsgruppen usw., die fiir Aussenste-
hende und selbst fiir Fachleute vollig
uniibersichtlich sind.

Zusitzlich verwirrend an der ganzen
Angelegenheit ist auch, dass prinzipiell
jede Person, Firma oder staatliche Instanz
in einem der SNV-Gremien mitmachen
kann. Einzige Bedingung ist die Zahlung
eines Jahresbeitrages von einigen hundert
Franken. Und diese fast zufillig zusam-
mengesetzten Gremien entscheiden dann
im wesentlichen dariiber, wie die ISO-
Normen in der Schweiz vollzogen wer-
den. Es ist kein vom Volk gewihltes Par-
lament und keine ebenso mit demokrati-
scher Legitimation ausgestattete Regie-
rung, welche hier eine Art Gesetzgebung
betreibt und auf einen korrekten Vollzug
achtet, sondern die direkt Betroffenen
selbst. Interessenkonflikte konnen daher
nicht a priori ausgeschlossen werden. Da
jedoch das Instrument sehr rasch in Ver-
ruf geraten konnte und damit seiner
Funktion beraubt wiirde, geben sich die
Akteure Miihe, alles korrekt zu machen.
Schon kleine Unsicherheiten (z.B. iiber
die Auslegung einer Bestimmung) kon-
nen bei dieser Konstellation aber zu gros-
sen Problemen und Streitereien fiihren.

Die einzige behordliche Funktion hat
das Eidg. Amt fiir Messwesen: Eine Ab-
teilung dieses Amtes, die Schweizerische
Akkreditierungsstelle, akkreditiert die
Umweltgutachter. Sie muss sich dabei
aber nach der von der Normenvereini-
gung festgelegten Auslegung der ISO-
Normen richten. Interessanterweise ist
hier nicht das Buwal zustindig, sondern
das nicht gerade mit spezifischem Um-
weltwissen ausgestattete Amt fiir Mess-
wesen. Auch das hingt mit der Charakte-
ristik der ISO-Normen zusammen: Man
hat sich international verpflichtet, die von
einem Land akkreditierten Gutachter
auch in anderen Lindern anzuerkennen.
Damit man aber tiberall weiss, wer akkre-
ditieren darf, musste jedes Land eine ein-
zige, fiir alle ISO-Normen zustindige
Behorde bestimmen. Und in der Schweiz
ist das schon seit langer Zeit das auch fiir
andere offizielle Priifungen und Kalibrie-
rungen zustindige Amt fiir Messwesen.

Das Verhdltnis der Behdrden
zu den Zertifizierern

Das Verhiltnis der Umweltbehorden
zu den privaten Zertifizierern ist zwei-
schneidig: Einerseits gehort die Arbeit
der Zertifizierer zur auch aus Behorden-
sicht absolut positiven Grundidee der
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ISO-Norm 14001. Anderseits konnen die
Zertifizierer auch eine Art Konkurrenz
fiir die Behorden werden. Und wenn sie
ihre Arbeit falsch machen, indem sie bei-
spielsweise ungerechtfertigte Zertifizie-
rungen vergeben, kann das fiir die Behor-
den unangenehme Folgen haben.

Aus dieser Ausgangslage ergeben sich
aus Behordensicht zwei wesentliche Fra-
gen bei der Zertifizierung von Umwelt-
Management-Systemen (UMS):

1. die Qualitit der Gutachter und

2. der Entscheid dariiber, ob das geltende
Umweltrecht eingehalten wird (die so-
genannte legal compliance)

Zu Punkt 1: Es bestehen heute in brei-
ten Kreisen gewisse Bedenken, ob die
offiziell akkreditierten Umweltgutachter
ausreichend qualifiziert sind. Als Zertifi-
zierungsstellen akkreditiert worden sind
bis heute nidmlich vorwiegend Firmen,
die bereits beim Qualitits-Management
mit dabei waren. Diese Firmen haben bis
jetzt nicht den Eindruck vermittelt, dass
sie von Umweltschutz sehr viel verste-
hen. Zwar haben sie sich mit einzelnen
Umweltfachleuten verstirkt oder ihre bis-
herigen Leute wurden entsprechend aus-
gebildet. Aber ein breites und fundiertes
Umweltwissen ist wahrscheinlich nicht
tiberall vorhanden (personlich hat der
Autor allerdings einen guten Eindruck
von den Personen gewonnen, mit denen
er bis jetzt zu tun hatte). Wichtig ist hier:
Die Kantone mochten die Anforderungen
an qualifizierte Zertifizierungsstellen
moglichst hoch setzen, denn man mochte
bei den privaten «Konkurrenten» iiber
ebenbiirtige Partner verfiigen.

Zu Punkt 2: Der heikelste Punkt fiir die
kantonalen Behorden ist die «legal com-
pliance», also die Frage, ob und wie der
private Umweltgutachter festhalten kann
und darf, dass der untersuchte Betrieb das
geltende Umweltrecht einhiilt.

Im Zentrum der «legal compliance»
steht das Problem, dass im Zertifizie-
rungsverfahren eine private Firma einer
anderen privaten Firma bescheinigt, sie
habe ein Management-System, das der
ISO-Norm 14001 entspricht. Diese Be-
scheinigung enthilt mehr oder weniger
direkt auch eine Aussage dariiber, dass
das zertifizierte Unternehmen die schwei-
zerische Umweltschutzgesetzgebung ein-
hilt. Rein formell verlangt die ISO-Norm
14001 nicht ausdriicklich, dass das beste-
hende Umweltrecht eingehalten wird,
und ein erteiltes Zertifikat kann das auch
nicht bescheinigen. Die Norm verlangt
aber, dass ein UMS «geeignet ist und Ge-
withr bietet, dass das Unternehmen die
umweltrelevanten Gesetze und Verord-
nungen einhilt'.

In der Praxis bedeutet das, dass ein
Zertifizierer stichprobenweise tiberpriifen
muss, ob das Unternehmen die jeweils re-
levanten Umweltnormen einhilt. Denn
sonst ist ja das UMS offensichtlich
ungeniigend. Fiir diese Uberpriifung
braucht der Zertifizierer umfassende
Kenntnisse iiber das Umweltrecht und
tiber umwelttechnische Fragen.

Wiederum rein formell ist eine private
Firma nach schweizerischem Recht nicht
offiziell zur Aussage befugt, eine andere
private Firma halte das Recht ein, und
ihre Aussage hat rein rechtlich auch keine
Relevanz. Eine private Zertifizierung
kann deshalb den staatlichen Vollzug nie
ersetzen. Nur die vom demokratischen
System legitimierten Behorden konnen
offiziell und mit den entsprechenden, der
Rechtssicherheit dienenden Verfahren
entscheiden, ob ein Betrieb die Gesetze
einhilt und welche Massnahmen er fiir
eine Sanierung zu treffen hat. Auch ver-
fligen nur Behorden iiber das staatliche
Machtinstrument, um Auflagen durchset-
zen zu konnen. Ungeachtet dessen hat die
Aussage eines Zertifizierers, das Unter-
nehmen entspreche den Anforderungen,
jedoch in der Praxis (entsprechend der
Grundidee der ISO-Norm 14001) eine
politische und psychologische Bedeu-
tung: Erhilt ein Unternehmen die Zertifi-
zierung, gilt nicht nur sein Umweltmana-
gement, sondern zwangsliufig auch sein
Umweltverhalten als einwandfrei und im
landldufigen Sinn als umweltrechtskon-
form. Das kann fiir die kantonalen Um-
weltbehorden sowohl im Einzelfall als
auch generell Folgen haben, und zwar
solche, die nicht im Sinne des Erfinders
sind.

Wegen dieser Problematik wurde, auch
vom Autor, vorgeschlagen, dass die Be-
horden auf irgendeine Weise am Zertifi-
zierungsverfahren beteiligt sein sollten.
Sie sollten zum Beispiel dem Unterneh-
men selbst oder dem Zertifizierer bestiiti-
gen, dass das Unternehmen das Umwelt-
recht einhilt. Hier stellen sich jedoch
mehrere Fragen:

— Darf eine Behorde der Zertifizierungs-
stelle (also einem privaten Betrieb)
Auskiinfte tiber die Einhaltung des
Umweltrechts durch das Unternehmen
erteilen?

— Darf und soll eine Behorde der Zertifi-
zierungsstelle einen Teil ihrer immer-
hin gut bezahlten Arbeit (und Verant-
wortung!) abnehmen?

— Und schliesslich: Kann die Haltung
der Behorde bei der Erteilung des Zer-

'Vel. Ziff. 2.2 der Richtlinien zur Einhaltung des Um-
weltrechts. Publikation 1 in der Schriftenreihe «Um-
weltmanagementsysteme» der SNV, 1997.
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tifikats tiberhaupt eine Rolle spielen?
Konkreter: Konnte sich die Behorde
gegen die Erteilung des Zertifikats
wehren, wenn das Unternehmen in
gravierender Weise gegen das Um-
weltrecht verstosst, etwa indem es eine
Sanierung verzogert oder verweigert?

Diese Fragen und die immer stirker
werdende Erkenntnis, dass Umweltmana-
gement-Systeme und deren Zertifizierung
eine von den Behorden nicht beeinfluss-
bare Angelegenheit privater Unterneh-
men und ebenso privater Zertifizierungs-
stellen sind, haben schliesslich zu einem
Meinungsumschwung gefiihrt: Die Um-
weltschutzbehorden sollen am Zertifizie-
rungsverfahren grundsitzlich nicht betei-
ligt sein und ein erteiltes Zertifikat auch
nicht offiziell anerkennen. Dies ist die
logische Konsequenz aus der strikten
Trennung zwischen behordlichem Geset-
zesvollzug und der Anwendung der auf
privater Basis entstandenen ISO-Normen.
Das heisst nicht, dass die Behorden bei
der Zertifizierung vollkommen aussen
vor bleiben miissten. Eine Zusammen-
arbeit auf informeller Basis, etwa durch
regelmissigen Erfahrungsaustausch, er-
scheint mittierweile allen Beteiligten
niitzlich zu sein.

Entschirft wird die Problematik auch
durch einen ganz wichtigen Grundsatz
der Richtlinien. Nach Ziffer 2.1 bleiben
nidmlich die Verantwortungen auch bei
einem Unternechmen mit einem zertifi-
zierten Umweltmanagement-System ge-
nau gleich wie bisher:

— Die Verantwortung fiir die Einhaltung
des Umweltrechts liegt beim Unter-
nehmen.

— Die Verantwortung fiir die behordliche
Kontrolle der Einhaltung des Umwelt-
rechts liegt bei den Vollzugsorganen.
Es gibt weder eine formelle Einschrin-
kung der Kontrollen noch eine Be-
schrinkung der Massnahmemoglich-
keiten.

Das Verhaltnis der Behorden
zu den Unternehmen

In den Kantonen sind wir uns weit-
gehend dariiber einig, dass das neue In-
strument in der Beziehung zwischen Un-
ternehmen und Behorden echte Vorteile
und Chancen bietet: Die Industrie unter-
nimmt schon deshalb freiwillig mehr An-
strengungen fiir den Umweltschutz, weil
sie ein formelles Instrument hat, um sich
der Offentlichkeit als vorbildliches Un-
ternehmen verkaufen zu konnen. Dieser
Mechanismus kann in Zukunft auch an-
dere Firmen zwingen, sich nach ISO-
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Normen zertifizieren zu lassen, weil die
Zertifizierung moglicherweise zu einem
wichtigen Bestandteil des Unterneh-
mensbildes in der Offentlichkeit gehoren
wird. Unternehmen, die sich diesem
Trend widersetzen, konnen dann auch auf
okonomischer Basis Nachteile erleiden,
weil sie ihre Produkte nur noch erschwert
verkaufen konnen. Das wire die Ideal-
situation. Aus ihr ergibt sich aber aus
Sicht der Behorden das Risiko, dass
Unternehmen sich Zertifikate erteilen
lassen, die sie nie verdient hitten. Unser
«Horrorszenario» Nummer 1 sieht zum
Beispiel so aus:

Beispiel 1: Als die Vertreter des kanto-
nalen Amts fiir Umweltschutz (AfU) wie-
der einmal bei der Firma A. Schwindel &
Sohne vorsprechen, um mit ihr tiber den
Zeitplan der lingst filligen Sanierungen
zu verhandeln, legt ihnen der Direktor der
Firma zufrieden ein Papier vor. Es han-
delt sich um ein Zertifikat eines vom
Bund akkreditierten Unternehmens, in
dem offiziell bestitigt wird, die Firma
A. Schwindel & Sohne betreibe ein um-
fassendes Umweltmanagement-System
nach der ISO-Norm 14001. Der Direktor
schickt in der Folge die verdutzten Ver-
treter des AfU wieder nach Hause mit der
Bemerkung, der Betrieb habe seine Haus-
aufgaben gemacht; er sei jetzt offiziell
zertifiziert und gelte deshalb als vorbild-
lich und umweltvertriglich. Die Sanie-
rung sei gemiss dem Umweltmanage-
ment-System so etwa in den Jahren 2010
bis 2020 vorgesehen.

Prinzipiell kann und sollte das Um-
weltmanagement-System allerdings doch
eher positive Auswirkungen auf die Zu-
sammenarbeit zwischen den kantonalen
Vollzugsbehérden und der Industrie
haben, und zum Teil kann es die kantona-
len Vollzugsorgane auch entlasten. Pro-
blematischer wiire es sicher dann, wenn
die Auffassung entstehen wiirde, die
Titigkeit der Vollzugsorgane sei eigent-
lich tiberfliissig oder man konnte sie min-
destens stark abbauen. Unser «Horror-
szenario» Nummer 2 sieht dann wie folgt
aus:

Beispiel 2: Die Firma Bruch AG
schickt dem Amt fiir Umweltschutz eine
Kopie des soeben erhaltenen ISO-14001-
Zertifikats. Sie freut sich tiber ihre jetzt
offiziell anerkannten Leistungen auf dem
Gebiet des Umweltschutzes und bittet das
AfU, in Zukunft auf die bisherigen regel-
missigen Kontrollen zu verzichten. Man
habe jetzt ein eigenes Instrumentarium
zur Kontrolle und werde das AfU bei Be-
darf {iber die Resultate informieren. Dies
sei sicher auch im Interesse der Behorde,
die auf diese Weise ihren Kontrollauf-
wand reduzieren konne. Der Direktions-
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prisident der Bruch AG, der gleichzeitig
im kantonalen Parlament sitzt, habe dort
im iibrigen einen Vorstoss eingereicht,
man moge den Personalbestand des AfU
gelegentlich tiberpriifen, denn dieses Amt
brauche sicher in absehbarer Zeit nicht
mehr so viele Stellen, wenn jetzt immer
mehr Firmen ihre Umweltmanagement-
Systeme aufbauen.

Nach den bisherigen Erfahrungen lauft
die Sache aber durchaus besser ab: In der
Regel kommt der erste Kontakt zwischen
Unternehmen und Behorden dadurch zu-
stande, dass das Unternehmen beim Kan-
ton anfragt, ob er ihm eine Liste des kan-
tonalen Umweltrechts abgeben konne.
Diese Anfragen kénnen die Behorden re-
gelmiissig zum Anlass fiir weitergehende
Gespriiche nehmen. Nicht ganz gliicklich
sind wir dann allerdings, wenn uns ein
(Bundes-)Unternehmen mit sehr vielen
im Kanton verstreuten Anlagen einfach
einen Fragebogen schickt, mit dem es
ziemlich pauschal nach vorhandenen
bzw. offenen Auflagen aus Bewilligun-
gen und nach Gesetzesverstdssen fragt.

Wir stellen uns ndmlich nicht einfach
die Beantwortung eines Fragebogens vor,
sondern einen Dialog. Dieser Dialog
sollte eigentlich im ureigensten Interesse
des Unternehmens liegen. Er sollte im
Verlaufe der Erarbeitung des UMS und
vor der Zertifizierung mit den kantonalen
Umweltschutzfachstellen durchgefiihrt
werden und nach der bereits erwithnten
Richtlinie folgende Punkte umfassen:

— Darlegung und allenfalls Absprache
der Konzepte des Unternehmens zur
Einhaltung des Umweltrechts,

— offene Punkte und Unklarheiten des
Umweltrechts,

— den aktuellen Stand der behordlichen
Bewilligungen, Bedingungen und Auf-
lagen und von allfillig angeordneten
Sanierungsmassnahmen,

— die vorgesehenen Verfahren fiir Mel-
dungen des Unternehmens an die
Behorden und fiir die interne Regi-
strierung von Abweichungen,

— die vorgesehene Notfallplanung,

— den Stand derzeitiger Umweltbelastun-
gen durch das Unternehmen und seine
Absichten, die Belastung zu vermin-
dern,

— die Vorstellungen beider Seiten iiber
zukiinftige, regelmissige Kontakte und
gegenseitige Informationen.

Behordenbeteiligung
am Zertifizierungsverfahren?

Wie sollen die Behorden auf ein Zer-
tifizierungsverfahren und ein erteiltes
Zertifikat reagieren? Die Behorden sollen
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sich im Idealfall zuriickhaltend interes-
siert verhalten: Wenn sich ein Unterneh-
men, das ein UMS aufbauen will, bei
ihnen meldet, sollen sie ihm die Informa-
tionen vermitteln, die das Unternehmen
braucht, und vor allem sollen sie auf den
Dialog mit dem Unternehmen eingehen.
Sie sollen dem Unternehmen aber nicht
darlegen und schon gar nicht vorschrei-
ben, was es fiir eine Zertifizierung zu lei-
sten hat. Wird der Dialog von beiden Sei-
ten richtig gefiihrt, konnen auch beide
ihren Nutzen daraus ziehen: Das Unter-
nehmen wird von berufener Hand auf
Stirken und Schwachpunkte hingewie-
sen, und die Behorde erfihrt Dinge, die
ihr sonst eventuell gar nicht bekannt wiir-
den. Zwischen dem einleitenden Dialog
und der Zertifizierung finden in der Regel
keine Kontakte mehr zwischen Unterneh-
men und Behorden statt. Selbstverstind-
lich sollen die Behorden fiir Fragen zur
Verfiigung stehen. Was sie allerdings
nicht konnen, ist lange Abkldrungen iiber
Detailfragen treffen. Das ist Aufgabe des
Unternehmens selbst. Obwohl bei der
Zertifizierung selbst keine Behorde betei-
ligt ist, kann man jetzt aber feststellen,
dass eigentlich alle Beteiligten ein Inter-
esse daran haben, wenn ein Behordenver-
treter mindestens stundenweise am Audit
teilnimmt. Diese — natiirlich freiwillige —
Zusammenarbeit kann dem Dialog zwi-
schen Wirtschaft und Behorden dienlich
sein.

Wenn dann ein Unternehmen sein
UMS eingetiihrt hat und es zertifiziert ist,
kann es im Kontakt mit den Behdrden
verschiedene Vorteile erzielen. Grund-
lage dafiir ist, dass ein Unternehmen mit
einem Umweltmanagement-System bes-
ser und ganzheitlicher iiber sich selbst
und seine Auswirkungen auf die Umwelt
Bescheid weiss. Das fiihrt dazu, dass
auch die Umweltschutzbehorden die
Moglichkeit (und Verpflichtung) zu
einem ganzheitlichen Vollzug haben: Die
Behorden haben sich weniger an punktu-
ellen Aktivititen des Unternehmens zu
orientieren als an einer ldngerfristigen
Planung, die beiden Seiten einen optima-
len Mitteleinsatz erlaubt. Bei diesem An-
satz geht es auch nicht darum, einem Un-
ternehmen irgendwelche unkoordinierten
Vollzugserleichterungen zu gewihren.
Vielmehr geht es um konkrete, in einem
Gesamtsystem enthaltene Moglichkeiten
zur Entlastung von Unternehmen und
Behorden. Sie sind in Ziffer 7.3 der
Richtlinien aufgefiihrt:

Berichte und Datenerhebung: Die Be-
horde kann auf Messungen und Kontrol-
len des Unternehmens abstellen, falls
diese in einer Form durchgefiihrt werden,
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die fiir die Behorde interessante Resultate
erbringt, und wenn sie der Behorde regel-
missig zugestellt werden.

Kontrollen: Wenn das Unternehmen
der Behorde regelmissig Informationen
zukommen lisst, kann diese, sofern keine
gesetzlichen Kontrollintervalle bestehen,
ihre eigenen Routinekontrollen auf gele-
gentliche Stichproben beschrinken.

Sanierungen: Sanierungen konnen
zeitlich und inhaltlich nach einem Ge-
samtkonzept durchgefiihrt werden, das
einerseits ermoglicht, okologische Prio-
ritdten zu setzen, anderseits den Einsatz
der finanziellen und personellen Mittel zu
optimieren. In Einzelfillen konnen auch
Erleichterungen (vor allem zeitliche Er-
streckungen) eher gewiihrt werden. Sa-
nierungen konnen zudem vereinbart wer-
den, und auf formelle Verfiigungen kann
zum Teil verzichtet werden. Auch kdnnen
behordliche Abnahmekontrollen erleich-
tert werden.

Bewilligungen fiir neue Bauten und
Anlagen: Das Vorhandensein von grund-
legenden Informationen iiber das Unter-
nehmen und seine Anlagen erleichtert die
Vorbereitung von Bewilligungsgesuchen
und die Priifung durch die Behérden. Die
Behorde hat nidmlich schon vor dem Be-
willigungsgesuch umfassendere Infor-
mationen, welche ihr die Beurteilung er-
leichtern, und vor allem muss sie weniger
zeitraubende Riickfragen stellen.

Ansprechpersonen: Die Behorden sol-
len qualifizierte Ansprechpersonen be-
zeichnen, die vor allem bei Kantonen mit
dezentraler, auf mehrere Amter verteilter
Umweltverwaltung den ganzheitlichen
Vollzug gegeniiber dem Unternehmen
koordinieren.

Die hier genannten Anderungen kon-
nen den Unternehmen spiirbare Erleichte-
rungen bringen. Sie fiihren aber letztlich
nicht zu verringerten Kontrollméglich-
keiten der Behorden. Diese behalten un-
verindert ihre Kompetenzen, und es ob-
liegt ihnen, eine sinnvolle Kontrollstrate-
gie zu erarbeiten. Laschere Grenzwerte
oder die generelle Authebung von Kon-
trollen sind daher nicht zu erwarten.

In diesem Zusammenhang erhilt nun
eine Idee Bedeutung, die im Kanton So-
lothurn entwickelt worden ist: die so-
genannte Kooperationsvereinbarung. In
einer solchen Vereinbarung machen ein
Unternehmen mit einem Umweltmanage-
ment-System (es muss nicht unbedingt
zertifiziert sein) und die Behorden im we-
sentlichen folgendes miteinander ab:

— Welche umweltrelevanten Daten miis-
sen vom Betrieb erhoben werden? Wie
hiufig geschieht das?

— Welche Daten liefert er wann den
Behorden?

— Welche Umweltziele verfolgt der Be-
trieb (innerhalb der Gesetzgebung,
aber eventuell auch dariiber hinaus)?

— Was wird — sofern notig — bis wann sa-
niert?

— Wie oft trifft sich der Betrieb mit wel-
chen Behorden fiir einen Informations-
und Erfahrungsaustausch oder fiir neue
Zielvereinbarungen? Wie hiufig findet
ein Audit statt?

Eine solche Vereinbarung kann sowohl
fiir die Industrie als auch fiir die Behor-
den Vorteile bringen. Aus betrieblicher
Sicht gilt:

— Die zu erhebenden oder an die Behor-
den zu liefernden Daten sowie allfil-
lige Sanierungen werden nach einem
ganzheitlichen Konzept festgelegt. Der
Betrieb muss nicht mit ganz unter-
schiedlichen Amtern, Abteilungen und
Personen, die alle ihre eigene Titigkeit
fiir die wichtigste halten, jeweils ein-
zeln verkehren.

— Der Betrieb hat eine gewisse Sicher-
heit, dass die Behorden nicht immer
wieder Neues verlangen.

— Bei den Behorden kann eine zentrale
Anlaufstelle geschaffen werden, even-
tuell steigt sogar der Anreiz, wie in
St. Gallen die Behordenstrukturen stiir-
ker auf die Bediirfnisse der Industrie
auszurichten (heute geht es in den mei-
sten Kantonen allein nach Umwelt-
bereichen).

— Der Betrieb verschafft sich sowohl bei
den Behorden als auch in der Offent-
lichkeit ein besseres Image: seine
Eigenverantwortung wird offiziell an-
erkannt.

Fiir die Behorden kdnnen sich aus der
Vereinbarung folgende Vorteile ergeben:

— Was heute in Einzelfillen und meist in-
offiziell gemacht wird, erhiilt einen 6f-
fentlichen und offiziellen Charakter.

— Die Behorde weiss offiziell, dass der
Betrieb bereit und in der Lage ist, seine
Eigenverantwortung wahrzunehmen.

— Die Behorde kann ihre Kontrollen auf
ein Minimum reduzieren, behilt aber
die Maoglichkeit, jederzeit einzugrei-
fen: bei Klagen und Ereignissen, aber
auch mit Stichproben zur Uberpriifung
der Eigenverantwortung.

— Auch die Behorde erhilt tendenziell
ein besseres Image bei der Wirtschaft
und in der Offentlichkeit.

Wir haben die Idee in den Verwaltun-
gen von Baselland und -Stadt bereits dis-
kutiert. Die Mehrheit hilt die Koopera-
tionsvereinbarung fiir ein verlockendes
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Instrument, das fiir beide Seiten Vorteile
bietet. Andererseits wurde aber auch be-
tont, dass der Aufwand fiir eine solche
Vereinbarung nicht ganz unerheblich ist.
Wir haben jetzt eine Arbeitsgruppe mit
Vertretern der beiden Verwaltungen und
der Handelskammer beider Basel einge-
setzt. Ziel ist es, ein baslerisches Muster
fiir eine solche Vereinbarung zu entwer-
fen, das dann fiir die einzelnen Unterneh-
men, am besten gleich fiir ganze Bran-
chen tibernommen werden kann. Das bis-
herige Echo der Wirtschaft ist sehr posi-
tiv, und wir hoffen, dass wir schon im
Verlaufe der nidchsten Monate die ersten
Kooperationsvereinbarungen abschlies-
sen konnen. Voraussichtlich wird das
zundchst mit Firmen gelingen, die ein
eigenes Umweltmanagement verfolgen,
aber keine ISO-Zertifizierung besitzen.

Aus den vorangehenden Erlduterungen
ergibt sich folgende Quintessenz:

Die Behorden sollen sich zwar nicht
direkt an der Einfiihrung eines betriebli-
chen Umweltmanagement-Systems und
an der Erteilung des ISO-14001-Zertifi-
kats beteiligen. Sie sollen entsprechende
Bemiihungen eines Unternehmens aber
sehr wohl zur Kenntnis nehmen und dar-
auf auch reagieren. Es ist ndmlich klar
festzuhalten, dass ein von einem Unter-
nehmen konsequent und im Sinne der
ISO-Norm 14001 angewandtes Um-
weltmanagement-System mehr Umwelt-
schutz bedeutet, als die bestehende Ge-
setzgebung vorschreibt. Die ISO-Norm
14001 will von ihrer Idee her denn auch
die staatlichen Instrumente zum Schutz
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der Umwelt ergiinzen und nicht konkur-
renzieren. Die Umweltschutzbehorden
sollten deshalb dem Instrument an sich
positiv gegeniiberstehen und Firmen, die
es anwenden wollen, unterstiitzen. Sie
sollen sich aber ebenso eindeutig und ve-
hement gegen Missbriuche wenden, die
allenfalls mit diesem Instrument ver-
kniipft werden. Solche Missbriuche lie-
gen insbesondere dann vor, wenn das
Instrument zum Etikettenschwindel ver-

Politik und Gesellschaft

kommt, wenn also Zertifikate erteilt wer-
den, obwohl die Voraussetzungen dafiir
nicht gegeben sind. Es darf indessen mit
einer gewissen Beruhigung festgestellt
werden, dass die direkt involvierten
Kreise an der Bekdmpfung solcher Miss-
briuche noch fast mehr interessiert sind
als die Behorden, denn Missbriuche wiir-
den das Instrument an sich grundsitzlich
in Misskredit bringen. Und dann wiirde

es gar niemandem mehr niitzen.

Protection de |'environnement

La relation entre les organismes de certification privés
et les administrations publiques

Les administrations de la protection de I’environnement accusent fondamen-
talement une position positive a I’égard des systemes de management de 1’envi-
ronnement et de leur certification selon la norme ISO 14 001: celui qui aménage
un tel systéme est en principe disposé a percevoir sa responsabilité a I’'égard de
I’environnement et a pratiquer plus de protection de I'environnement que ce qui
est strictement nécessaire. Dans la vue des autorités, ce systeme contient un cer-
tain risque inhérent aux structures de droit privé des normes ISO (les normes sont
établies pour une bonne part par ceux qui les mettent ensuite en ceuvre) et dans de
possibles abus (certification illégale).

Les administrations ne peuvent pas simplement offrir aux établissements au
bénéfice d’un systeme de management de I’environnement des allégements pour
I’exécution (valeurs-limites supérieures ou délais d’assainissement plus longs).
Mais elles peuvent accorder a de tels établissement, du fait d’une vue globale, plus
de marge de manceuvre. Dans les deux cantons balois, des représentants de mi-
lieux économiques et des administrations développent actuellement un modele
d’une dite convention de coordination. Sur la base de telles conventions de
coopération, les administrations pourraient reconnaitre officiellement la propre
responsabilité d’un établissement et s’en remettre en grande partie a son autocon-
trole ainsi qu’aux informations qui en résultent.

29




Vom Allgemeinpraktiker BKS: Kommunika-
tionskabel, Koaxial- und Twinaxial-Kabel,

Elektronik- und Steuerleitungen, Sonder- H er t Z= F i t ma Ch er

leitungen, F.O.-Kabel, Anschluss-Systeme.

Von der Einbaudose zum Verteilerschrank,

vom Balun bis zum Gigabit Switch...

Fortsetzung folgt. Verlangen Sie doch e
unsere Produkteubersicht.
g BKS Kabel-Service AG BKS Kabel-Service AG I '
Fabrikstrasse 8 Chemin de la Sallaz

CH-4552 Derendingen CH-1400 Yverdon-les-Bains \

4 Tel: +41/32-68154 54  Tel: +41/24-423 94 09
Fax: +41/32-681 5459  Fax: +41/24-423 94 10 Plug in High-Tech!

Last schalten, dass es eine Lust ist

NH-Sicherungs-Lasttrennschalter
und -Lastschaltleisten

L4

Mit den bewihrten NH-Geriiten wird die Arbeit nicht zur Last: Verlangen Sie Unterlagen

NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Rockwell Automation AG

* Konsequent beriihrungssicher durch Ubergreifschutz Verkaufs- und Supportzentrum
* Hohes Kurzschlusseinschalt- und Nennausschaltvermogen Gewerbepark, 5506 Migenwil
« Direktmontage auf 40er und 60er Sammelschienensysteme Tel. 062 889 77 77

1, 2 und 3polige Schalter lieferbar Fax 062 889 77 66

NH-Sicherungs-Lastschaltleisten

¢ Vollkommener Beriithrungsschutz in jeder Schaltstellung

¢ Gleichzeitiges Schalten aller 3 Phasen bei 3polig
schaltbaren Leisten

e Sichtbare Trennung durch Parkstellung N Roclawell Avtomation
der Einschwenkvorrichtung
e Kabelanschluss oben oder Vereint fiihrende Marken der industriellen Automation

unten wahlbar Allen-Bradley » Sprecher+Schuh  Reliance Electric




	Umweltschutz nach ISO-Norm : das Verhältnis zwischen Unternehmen, Behörden und Zertifizieren

